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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Politische Grundfragen

Après l'acceptation par le Conseil des Etats du Protocole additionnel à la Charte
européenne de l'autonomie locale lors de la session d'hiver 2016, le Conseil National
s'est emparé de cet objet proposé par le Conseil Fédéral. La députée Claudia Friedl (ps,
SG), parlant au nom de la commission de politique extérieure CPE, développe les
mêmes arguments mobilisés au sein de la chambre haute par les partisans de la
ratification, à savoir que ce protocole additionnel aurait plus un impact sur la politique
extérieure plutôt que sur la politique intérieure, du fait des pratiques déjà en œuvre
dans les communes suisses. Claude Béglé (pdc, VD) précise que le Conseil fédéral
n'avait pas fait de la ratification de ce protocole additionnel une priorité, mais qu'il est
revenu dessus après qu'une motion (14.3674) déposée par Thomas Minder
(indèpendant, SH) demande à celui-ci de le signer. Yves Nidegger (udc, GE) quant à lui
considère que la ratification de ce protocole pourrait conduire à terme à inclure les
personnes étrangères au corps électoral au niveau communal. Simonetta Sommaruga
rappelle quant à elle le soutien de l'Union des Villes Suisses, de l'Association des
Communes Suisses ainsi que d'une majorité des cantons par le biais du Conseil des
Etats. En outre, et conformément à l'article 54 de la Constitution fédérale, la
Confédération est tenue de promouvoir la démocratie directe dans le cadre de sa
politique extérieure. La ratification de ce protocole additionnel à la Charte européenne
de l'autonomie locale est un moyen, selon la conseillère fédérale, de remplir cette
tâche, en plus d'envoyer un signal fort aux pays voisins pour la démocratie. 
Le Conseil national, contre la minorité Nidegger, accepte de rentrer dans un premier
temps en matière et adopte par 105 voix contre 66 et 6 abstentions l'arrêté
fédéral portant approbation du Protocole additionnel à la Charte européenne de
l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales.
En vote final, l'arrêté fédéral est accepté par 114 voix contre 81 et 2 abstentions au
Conseil national et par 38 voix favorables contre 7 et 0 abstentions au Conseil des
Etats. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2017
KAREL ZIEHLI

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat die Vorlage zur Verstärkung des strafrechtlichen
Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität in die
Vernehmlassung, die unter anderem das Übereinkommen und das Zusatzprotokoll des
Europarats zur Verhütung des Terrorismus im Schweizer Recht umsetzen wird.
Zusammen mit der Vorlage zu präventiven polizeilichen Massnahmen und dem
Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und
gewalttätigem Extremismus, der Präventionsmassnahmen in allen
Gesellschaftsbereichen beinhaltet, bildete die vorliegende Anpassung des Strafrechts
die Grundlage, damit Justiz und Polizei die Gefahr eines terroristischen Anschlags in
der Schweiz besser vermindern können.
Mit dem Entwurf wollte der Bundesrat erstens das Verbot, Terroristinnen und
Terroristen anzuwerben und auszubilden sowie Reisen mit dem Ziel einer
terroristischen Straftat – sogenannte Dschihadreisen – anzutreten, das bisher im
befristeten Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und
«Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen verankert war, in Form einer
neuen Strafbestimmung ins ständige Recht überführen. Zweitens sollte in Erfüllung der
Motion 15.3008 die Bestimmung gegen organisierte Kriminalität (Art. 260ter StGB), die
bisher vor allem gegen mafiöse Organisationen gerichtet war, auch auf terroristische
Organisationen zugeschnitten werden, indem die Kriterien für das Vorliegen einer
kriminellen bzw. terroristischen Organisation angepasst werden. Damit einhergehen
sollte auch eine Erhöhung des entsprechenden Strafmasses von aktuell fünf auf neu
maximal zwanzig Jahre Freiheitsstrafe. Drittens sollte das Organisationsverbot von Art.
74 NDG so angepasst werden, dass die Strafandrohung mit jener des befristeten
Bundesgesetzes über das Verbot von «Al-Qaïda» und dem «Islamischen Staat»
übereinstimmt und die Strafverfolgung in die Zuständigkeit des Bundes gelegt wird.
Viertes Ziel war die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit in der

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 21.06.2017
KARIN FRICK
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Rechtshilfe und bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. So wollte der
Bundesrat einerseits die internationale Rechtshilfe beschleunigen, indem unter
gewissen Voraussetzungen eine vorzeitige Übermittlung von Informationen und
Beweismitteln – d.h. ohne dass die betroffene Person informiert wird und damit
Beschwerde erheben könnte – ermöglicht werden sollte. Ausserdem sollte die
Einsetzung gemeinsamer Ermittlungsgruppen im Rechtshilfegesetz geregelt werden.
Andererseits wollte er die Kompetenzen der Meldestelle für Geldwäscherei
dahingehend erweitern, dass sie auch ausländische Informationen über kriminelle
Gelder verarbeiten darf, ohne dass eine Verdachtsmeldung von der betroffenen
Schweizer Bank vorliegen muss.
Neu sollte bereits die Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen
Organisation, und zwar ohne Zusammenhang zu einer innerhalb der Organisation
begangenen Straftat, unter Strafe gestellt werden. Die ideologische Unterstützung oder
die blosse Zugehörigkeit zu einer kriminellen oder terroristischen Organisation, wie von
den kantonalen Strafverfolgungsbehörden und der Bundesanwaltschaft gefordert,
wollte der Bundesrat dagegen nicht verbieten. Die Regierung lehne ein
Gesinnungsstrafrecht ab, wurde Justizministerin Simonetta Sommaruga in der Presse
zitiert. Dennoch sei die Botschaft klar, so Sommaruga weiter: «Die Schweiz ist kein
sicherer Hafen für Terroristen und ihre Unterstützer.» 2

Datenschutz und Statistik

Darüber, dass das mittlerweile in die Jahre gekommene Schweizer Datenschutzrecht
revidiert werden muss, bestand in der Sommersession 2018 im Nationalrat Einigkeit,
jedoch nicht unbedingt darüber, wie diese Revision vonstattengehen soll. Die SPK-NR
hatte die Vorlage des Bundesrates zweigeteilt, sodass in einem ersten Schritt alle
Bestimmungen zur Umsetzung der Schengen-relevanten EU-Richtlinie 2016/680 «zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der
Strafvollstreckung» möglichst zeitnah verabschiedet werden können, bevor in der
zweiten Etappe die Revision des Datenschutzgesetzes (DSG) unter Einbezug der EU-
Datenschutz-Grundverordnung und der revidierten Datenschutzkonvention des
Europarates ohne Zeitdruck angegangen werden kann. Nicht einverstanden mit diesem
Plan wollte Cédric Wermuth (sp, AG) das Geschäft mittels Minderheitsantrag an die
Kommission zurückweisen, damit diese die Teilung rückgängig mache und die Vorlage
integral berate. Er hielt es für ineffizient, dass sich das Parlament innert kurzer Zeit
zweimal mit dem Datenschutzrecht befassen müsste. Bevor darüber abgestimmt
werden konnte, zog Wermuth seinen Antrag jedoch mit der Begründung zurück, zum
jetzigen Zeitpunkt könne die Rückweisung nicht mehr zu einer Beschleunigung des
Verfahrens führen; es sei nun vielmehr schneller, den eingeschlagenen Weg
weiterzugehen und das Geschäft in der kommenden Herbstsession dem Ständerat zu
unterbreiten. Somit trat die grosse Kammer ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein und
genehmigte deren Teilung. Damit wurden die für die Schengen-Zusammenarbeit im
Strafrechtsbereich relevanten Bestimmungen in das neue Schengen-Datenschutzgesetz
(SDSG) ausgelagert, das als Anhang des bestehenden DSG konzipiert ist. Das SDSG wird
nach der Totalrevision des DSG hinfällig werden und war in seinem Inhalt im Nationalrat
unbestritten. Im Zuge eines einzigen Minderheitsantrags befasste er sich mit der Frage,
ob gewerkschaftliche Ansichten ausdrücklich in der Definition von besonders
schützenswerten Daten natürlicher Personen erwähnt werden sollen oder ob diese
automatisch unter den besonderen Schutz der politischen und weltanschaulichen
Ansichten fallen, wie die Kommissionsmehrheit argumentierte. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga stellte fest, dass es keine materielle Differenz zwischen den beiden
Vorschlägen gebe. Die Minderheit wollte im Einklang an die Formulierung im
bestehenden DSG sowie in der EU-Richtlinie die gewerkschaftlichen Ansichten explizit
beibehalten, doch der Nationalrat folgte in diesem Streitpunkt der
Kommissionsmehrheit. In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die
Änderungen der ersten Etappe der Revision des Datenschutzgesetzes mit 174 zu 5
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Mit ebenso grosser Mehrheit (170 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen) stimmte sie der Genehmigung des Notenaustauschs zwischen der
Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der EU-Richtlinie zu. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2018
KARIN FRICK
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In der Herbstsession 2018 beschäftigte sich der Ständerat als Zweitrat mit der ersten
Etappe der DSG-Revision, welche nur die Schengen-relevanten Bestimmungen des
Gesetzgebungsprojektes umfasste. Die Schweiz hätte ihr Datenschutzrecht eigentlich
bis zum 1. August 2018 an die EU-Richtlinie 2016/680 betreffend den Datenschutz in
Strafsachen anpassen müssen, war damit im September also schon leicht im Verzug.
Obwohl sich Kommissionssprecherin Pascale Bruderer Wyss (sp, AG) nicht sonderlich
begeistert von der Etappierung der Vorlage zeigte – der Schengen-relevante Teil sei
nicht der einzige, der zügig abgeschlossen werden sollte, denn die übrigen
Bestimmungen seien zwar nicht für das Fortbestehen der Schengen-Assoziierung, aber
sehr wohl für den Angemessenheitsbeschluss relevant und somit nicht weniger wichtig
–, appellierte sie an den Rat, das Beste daraus zu machen und den eingeschlagenen
Weg möglichst rasch weiterzugehen.
Nachdem die kleine Kammer ohne Gegenantrag auf die Vorlage eingetreten war, wurde
auch hier, wie zuvor im Nationalrat, die Diskussion geführt, ob die gewerkschaftlichen
Ansichten in der Definition der besonders schützenswerten Personendaten explizit
aufgeführt werden müssten oder ob man diese streichen könne, da sie von den
politischen und weltanschaulichen Ansichten erfasst würden. Wie der Nationalrat
sprach sich auch der Ständerat mehrheitlich für die Streichung der gewerkschaftlichen
Ansichten aus, obwohl, wie von Bundesrätin Sommaruga und Minderheitsvertreter
Stöckli (sp, BE) angemerkt, dieser Antrag gar nie begründet worden sei. Materiell
änderte sich damit nichts im Vergleich zum geltenden Recht, weshalb sowohl die
Justizministerin als auch der Minderheitsvertreter letztlich vergebens die
Notwendigkeit dieser Anpassung – notabene in einem ohnehin befristeten Gesetz –
angezweifelt hatten. Als zweite Änderung und damit neue Differenz zum Nationalrat
verbot der Ständerat dem EDÖB grundsätzlich die Ausübung jeglicher Nebentätigkeiten,
unabhängig davon, ob diese vergütet werden oder nicht. Abweichend vom Grundsatz
soll der Bundesrat eine solche jedoch gestatten können, wenn der EDÖB dadurch nicht
in der Ausübung seiner Tätigkeit, seiner Unabhängigkeit und seinem Ansehen
beeinträchtigt wird. Diese Absicht hatte bereits der Bundesrat in seinem Entwurf
gezeigt, der Ständerat habe jetzt aber die «richtige Perspektive» und die «richtige
Formulierung» gefunden, so Bundesrätin Sommaruga. Einstimmig verabschiedete die
kleine Kammer das Schengen-Datenschutzgesetz mit dieser einen verbleibenden
Differenz. Ebenfalls einstimmig genehmigte sie auch den Notenaustausch zwischen der
Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 zum
Datenschutz in Strafsachen.
Der Nationalrat räumte die Differenz daraufhin oppositionslos aus und nahm das
Schengen-Datenschutzgesetz in der Schlussabstimmung mit 182 zu 11 Stimmen an. Der
Genehmigung des Notenaustausches stimmte er mit 139 zu 45 Stimmen zu; dagegen
opponierte ein Grossteil der SVP-Fraktion. Im Ständerat passierten beide Entwürfe die
Schlussabstimmung einstimmig. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), ein obligatorisches Finanzreferendum für alle
Beiträge einzuführen, die ans Ausland bezahlt werden, fand nicht einmal in der
gesamten SVP-Fraktion Unterstützung. Simonetta Sommaruga verwies in der Debatte
noch einmal auf den bereits im Antrag der Regierung für die Ablehnung der Motion
erörterten Punkt der Unverhältnismässigkeit. Die riesige Zahl an Abstimmungen, die bei
einem solchen sektoriellen Finanzreferendum für Kreditbeschlüsse nötig wäre, dürfe
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nicht zugemutet werden. Volksentscheide
seien dazu da, strategische Entscheide zu treffen. Mit einem neuen Instrument, wie es
von Quadri vorgeschlagen werde, würde die Stimmbevölkerung aber operativ in Details
eingreifen. Um einzelne Finanzposten solle sich aber besser das Parlament kümmern.
Quadri hatte vergeblich geltend gemacht, dass es nicht möglich sei, gegen alle
unnötigen Auslandszahlungen einzeln Unterschriften zu sammeln. Bei der Abstimmung
hielten dem Tessiner lediglich 33 SVP-Fraktionsmitglieder die Stange. Von den 148 Nein
stammten deren 28 auch von der Volkspartei. 5

MOTION
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN
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Der Ständerat beugte sich als Erstrat über die parlamentarische Initiative zur Kündigung
von Staatsverträgen. Nebst dem Entwurf für ein Bundesgesetz galt es auch einen
weiteren Entwurf zu einem Bundesbeschluss zu diskutieren, da auch der Bundesrat
dem Parlament einen themenspezifischen Vorschlag unterbreitete. Inhaltlich verlangten
beide Entwürfe praktisch das gleiche, nämlich einen Parallelismus der Zuständigkeiten
(actus contrarius): Wer für den Abschluss eines Vertrags zuständig ist, soll auch für
dessen Änderung und dessen Kündigung zuständig sein. Die Kommission schlug dabei
einen materiellen Parallelismus vor, mit dem die Zuständigkeit je nach Bedeutung eines
Aktes geregelt wird. Andrea Caroni (fdp, AR) führte als Sprecher der SPK-SR in der
Ratsdebatte als Beispiel aus, dass Verträge bei ihrem Abschluss sehr wichtig sein
können, mit der Zeit aber an Bedeutung verlieren können. In diesem Fall müsste der
Vertragsabschluss von der Bevölkerung beschlossen werden, eine allfällige Kündigung
könnte aber der Bundesrat vornehmen.
Im Prinzip war die Regierung mit diesem Vorschlag einverstanden. Anders als die SPK-
SR wollte sie die Änderung aber nicht in ein Gesetz giessen, sondern beantragte eine
Verfassungsänderung. Dies begründete der Bundesrat damit, dass bezüglich der
Kündigung von Verträgen, für die er alleine zuständig sei, ein verfassungsrechtliches
Gewohnheitsrecht entstanden sei. Die geplante Kompetenzverschiebung von der
Regierung zum Parlament, bzw. durch Ausbau der Volksrechte hin zur
Stimmbevölkerung, müsse folglich mittels obligatorischem Referendum beschlossen
werden. Caroni bestritt in seinen Ausführungen sowohl das Gewohnheitsrecht als auch
die Kompetenz des Bundesrats zur Kündigung von Verträgen und beantragte Eintreten
auf die Kommissionsvorlage sowie Nichteintreten auf die Vorlage der Regierung. 
Justizministerin Simonetta Sommaruga versuchte den Vorschlag des Bundesrates zu
retten, indem sie sich für Transparenz einsetzte. Es sei in der Tat wichtig, zu regeln, wer
für die Kündigung von Verträgen zuständig sei. Es sei zwar auch in der Lehre nicht klar,
ob die Zuständigkeit beim Parlament oder bei der Regierung liegen müsse, und
augenscheinlich habe man hier unterschiedliche Auffassungen. Die geplante Regelung
müsse aber explizit und transparent sein, was nur der Fall sei, wenn sie in der
Verfassung festgehalten werde. 
Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter waren freilich anderer Meinung und
beschlossen mit 4 zu 34 Stimmen (2 Enthaltungen), nicht auf den bundesrätlichen
Entwurf einzutreten. Die Vorlage der SPK-SR wurde hingegen behandelt und nach
einigen Präzisierungen, bei denen man den Anträgen der Justizministerin folgte, mit 34
zu 4 Stimmen in der Gesamtabstimmung gutgeheissen. Damit ging das Geschäft an den
Nationalrat. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2018
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Nach dem Ständerat im Vorjahr genehmigte auch der Nationalrat das Eurojust-
Abkommen zwischen der Schweiz und der EU. Dieser Vertrag regelt die Kooperation auf
dem Gebiet der Justiz und insbesondere die Zusammenarbeit bei
grenzüberschreitenden Ermittlungen und Strafverfolgungen. Explizit festgeschrieben ist
auch der Umgang mit sensiblen, personenbezogenen Daten. Das Vertragswerk legt
insbesondere die Zusammenarbeit bei schwerer Kriminalität fest, so beispielsweise bei
Terrorismus, Menschenhandel, Drogenschmuggel, Geldwäscherei oder kriminellen
Organisationen. Eine Minderheit Schwander (svp, SZ) stellte bei den Beratungen in der
grossen Kammer den Antrag auf Nichteintreten. Begründet wurde dieser mit der
unklaren Anwendung des Gesetzes beim Datenaustausch; so sei nicht eindeutig, welche
Daten übermittelt werden müssten. Ebenso sollte nach Ansicht der Minderheit dieser
Informationsaustausch nach wie vor ausschliesslich über die verfahrensmässig
geordnete Rechtshilfe in Strafsachen abgewickelt werden. Dem entgegnete Bundesrätin
Simonetta Sommaruga, dass das Abkommen eine effizientere Zusammenarbeit erlaube
– was in Fällen schwerer Kriminalität oftmals entscheidend sei. Zudem fügte sie an, dass
die Schweiz bei den konkreten Einzelfällen das Vertragswerk nur anwenden würde,
wenn es das Schweizer Gesetz zulasse. Der Nationalrat folgte der Argumentation der
Justizministerin und stimmte dem Abkommen zu. Einzig die SVP-Fraktion votierte
dagegen. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2011
ANITA KÄPPELI
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Im November 2017 unterbreitete der Bundesrat beiden Räten seine Botschaft zur
Modernisierung des Urheberrechts sowie zur Genehmigung zweier Abkommen der
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). Zugleich beantragte er die
parlamentarischen Vorstösse Po. 10.3263, Po. 12.3326, Po. 12.3173, Mo. 14.3293 und Po.
14.4150 zur Abschreibung.

Die letztmalige Änderung des Schweizer Urheberrechts war mit der 2008 in Kraft
getretenen Teilrevision angegangen worden und hatte sich aus der Notwendigkeit der
Anpassung an die neuen digitalen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben.
Seither haben sich diese Rahmenbedingungen aber wiederum weitgehend geändert,
weshalb eine neuerliche punktuelle Anpassung der Rechtsgrundlage erforderlich
wurde. Die Vorlage beinhaltete eine Reihe von Massnahmen, die das Urheberrecht
zugleich modernisieren als auch dessen Schutzfunktion festigen sollen. Im Fokus stand
die viel diskutierte Frage nach der Internetpiraterie und deren effizienter Bekämpfung.
Besonders für diesen Bereich erhoffte man sich mit den vorgeschlagenen Massnahmen
mitunter den Bedenken des US-Handelsbeauftragten Rechnung zu tragen: Dieser hatte
2016, auf Verlangen der US-Urheberrechtsindustrie, die Schweiz zum ersten Mal auf die
«Watch-List» der Länder gesetzt, die gemäss den USA ein Defizit beim Schutz von
Immaterialgüterrechten aufweisen. Diese Zuweisung bringe zwar keine unmittelbaren
rechtlichen, politischen oder wirtschaftlichen Folgen mit sich, sei aber hinsichtlich der
zwischenstaatlichen Beziehungen belastend, führte der Bundesrat in seiner Botschaft
aus. Entsprechend wurde vorgeschlagen, dass – insbesondere auch um die
Konsumentinnen und Konsumenten nicht zu kriminalisieren – zur effizienten
Bekämpfung der Internetpiraterie bei den Hosting-Providern angesetzt werden soll. Die
im Frühjahr 2017 gefundene Kompromisslösung der AGUR12 II fand folglich ihren Weg in
die Vorlage: Schweizer Anbieter von Internetdienstleistungen sollen keine
Piraterieplattformen beherbergen und entsprechend rechtswidrige Inhalte sofort von
ihren Servern entfernen. Da die anvisierte Selbstregulierung gerade bei den
Piraterieplattformen nur schlecht greife, sollen Hosting-Provider, die
Urheberrechtsverletzungen begünstigen, verpflichtet werden, dafür Sorge zu tragen,
dass einmal entfernte rechtswidrige Inhalte auch entfernt bleiben («Stay-down»).
Dieses Vorgehen soll mitunter zu einer Aufwandsreduktion bei den Rechtsinhaberinnen
und Rechtsinhabern führen. Zusätzlich soll die Zulässigkeit einer Datenbearbeitung zur
strafrechtlichen Verfolgung ausdrücklich im Gesetz festgehalten werden, wohingegen
von Netzsperren und dem Versand von Aufklärungshinweisen abgesehen wurde. 

Um mit den neusten technischen und rechtlichen Entwicklungen Schritt zu halten,
wurden in der Vorlage auch entsprechende Massnahmen zur Regulierung dieser
Bereiche angeführt. Für die Nutzerinnen und Nutzer sowie Konsumentinnen und
Konsumenten wurden das Verzeichnisprivileg, die vergütungsfreie
Wissenschaftsschranke und eine Nutzungsregelung verwaister Werke aufgenommen.
Mit dem Verzeichnisprivileg wird die Ausgestaltung der Online-Verzeichnisse der
Bestände von beispielsweise öffentlichen Bibliotheken oder Museen geregelt, damit
diese ihren Vermittlungsauftrag zeitgemäss und den technischen Entwicklungen
angepasst wahrnehmen können. Mit der Wissenschaftsschranke soll sichergestellt
werden, dass Urheberinnen und Urheber das für das Text- und Data-Mining relevante
Kopieren nicht zum Nachteil der Forschung verbieten dürfen. Die Nutzungsregelung
von verwaisten Werken soll korrigierend auf die Nachteile einwirken, die sich aus den
relativ langen Schutzfristen des bestehenden Urheberrechts ergeben. Um das
Missverhältnis zwischen der zunehmenden Online-Nutzung und den Vergütungen der
Werke von Kulturschaffenden zu korrigieren, wurde zu deren Gunsten die Erhöhung der
Schutzfrist für verwandte Schutzrechte von 50 auf 70 Jahre in die Vorlage
aufgenommen. Des Weiteren soll der Schutz von Fotografien ohne individuellen
Charakter – beispielsweise Fotografien, die das Zeitgeschehen dokumentieren –
sichergestellt werden und die Video-on-Demand-Vergütung, mit der die
ausschliesslichen Rechte für Personen mit Urheber- und/oder
Interpretationsansprüchen komplementiert werden, festgehalten werden. 

Mit den beiden zur Ratifikation aufgenommenen WIPO-Abkommen soll garantiert
werden, dass auch im internationalen Verhältnis ein Standard gewährleistet werden
kann, der in der Schweiz bereits gesetzlich verankert ist. Mit dem Vertrag von Peking
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sollen analog zu den Musikerinnen und Musikern auch die Rechte von
Schauspielerinnen und Schauspielern gesichert werden. Im Unterschied zu
Erstgenannten können Letztere im internationalen Verhältnis keinen Schutzanspruch
bei unerlaubter Verwendung ihrer Darstellungen geltend machen. Der Vertrag von
Marrakesch soll zur Verbesserung der Chancengleichheit von sehenden und
sehbehinderten Personen beitragen, indem der Zugang zu urheberrechtlich
geschützten Werken für Letztgenannte erleichtert werden soll.

Die Überzeugung des Bundesrates, mit dem eingereichten Entwurf eine gute und solide
Kompromisslösung gefunden zu haben, die möglichst alle Anliegen berücksichtigt,
wurde indes von den Medien nicht wirklich geteilt. Die satirisch anmutende Aussage der
NZZ «[w]enn niemand richtig zufrieden ist, dann hat man einen guten Kompromiss»,
scheint den Grundtenor bei den Kunst- und Kulturschaffenden sowie -produzierenden
wesentlich besser einzufangen. So werden in der NZZ auch Zweifel daran kundgetan,
dass die Vorlage in der aktuell kompromissorientierten Form die parlamentarischen
Verhandlungen unbeschwert überstehen könnte. Die Stiftung für Konsumentenschutz
erachte die Vorlage nicht gerade als einen «grossen Wurf», zeige sich aber immerhin
zufrieden damit, dass zumindest eine Verschlechterung abgewendet werden konnte,
wie die NZZ berichtete. Ebenfalls zu Worte kam Suisseculture, der Dachverband der
Kulturschaffenden. Dieser merkte zwar an, dass nicht all seine Forderungen im
Kompromisspaket berücksichtigt worden seien, zeigte sich aber dennoch bereit, sich
an den Kompromiss zu halten, wenn die anderen Beteiligten dies auch tun würden – es
sei jedoch noch Widerstand seitens einzelner Berufsgruppen zu erwarten. Wesentlich
frustrierter fiel die Resonanz bei den Film- und Musikproduzenten aus: Diese zeigten
sich mit der Vorlage gänzlich unzufrieden und monierten insbesondere die fehlenden
Netzsperren für ausländische Anbieter und das Versäumnis, eine Möglichkeit der
Kriminalisierung von privaten Downloads einzuführen. Lorenz Haas vom Verband für
Musiklabels (IFPI) wolle es daher noch offen lassen, ob sein Verband entsprechende
Lobbyingbestrebungen im Parlament angehen werde. Wie die «Schweiz am
Wochenende» berichtete, wären gerade diese beiden Versäumnisse nach Haas «das
adäquate Mittel» gewesen, um die Urheberschaft im Musikbereich effizient zu
schützen. Entsprechend könne er auch das Argument von Bundesrätin Sommaruga,
dass dieser Entscheid im Parlament nicht mehrheitsfähig gewesen wäre, nicht
nachvollziehen; zumal gerade dieses besagte Parlament sich kurz zuvor für das
Geldspielgesetz, mit welchem die Sperrung von ausländischen Angeboten von Online-
Glücksspiel anvisiert worden war, ausgesprochen hatte. Es stelle sich folglich die Frage,
ob den Schweizer Politikerinnen und Politikern die Casinos wichtiger seien, als die
Schweizer Musik und Kultur. Ob die Forderung der Netzsperre es wieder in die Vorlage
schaffen könnte, hänge laut dem Tages-Anzeiger derweilen von Teilen der SP, FDP und
CVP ab und davon, ob sie sich gewillt zeigten, am gleichen Strick zu ziehen, zumal sich
die SKS und der Gewerbeverband bereits dagegen ausgesprochen hatten. 8

Nach einer über sechsjährigen Vorgeschichte und einer Verschiebung der ursprünglich
für die Herbstsession 2018 geplanten Behandlung fielen schliesslich in der
Wintersession 2018 die ersten Entscheide zur Revision des Urheberrechtsgesetzes. Mit
lediglich einem abweichenden Beschluss wurde das revidierte Urheberrecht in der
Gesamtabstimmung des Nationalrats einstimmig gutgeheissen und auch die beiden
WIPO-Abkommen wurden – mit einer kleinen sprachlichen Anpassung im Vertrag von
Marrakesch – einstimmig genehmigt. Trotz dieser offensichtlichen Einigkeit zum
Abschluss der Verhandlungen zeigte sich bereits in der Eintretensdebatte, dass viel
Diskussionsbedarf besteht, was sich in einer zweitägigen Beratung des Geschäfts
niederschlug:
Dass man auf die Vorlage eintreten werde, stand bereits zu Beginn der Beratung ausser
Zweifel. Sämtliche Fraktionen votierten ohne Gegenantrag für Eintreten. Hinsichtlich
der konkreten Inhalte hingegen zeichneten sich zwischen den Fraktionen teilweise
grosse Differenzen ab, nicht zuletzt auch dadurch bedingt, dass nebst diversen
Minderheitsanträgen jeweils auch ein Einzelantrag Merlini (fdp, TI) und Wasserfallen
(fdp, BE) eingereicht wurde. 
In der Detailberatung zeigte sich, dass zumindest das Herzstück der Revision, die
Pirateriebekämpfung, gänzlich unbestritten war. Künftig sollen Hosting Provider
insofern in die Pflicht genommen werden, als dass sie dafür Sorge tragen müssen, dass
auf eine Meldung hin einmal entfernte, urheberrechtsverletzende Inhalte nicht wieder
hochgeladen werden können – und zwar ohne eine erneute Meldung. Bei einem
Zuwiderhandeln können strafrechtliche Schritte eingeleitet werden. Ebenfalls
unbestritten waren die vorgeschlagenen Massnahmen zur Anpassung des Urheberrechts
an das digitale Zeitalter, von denen insbesondere Museen, Bibliotheken und
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Forschungsinstitutionen profitieren sollen, sowie die Verlängerung der Schutzfrist für
Musikschaffende von 50 auf 70 Jahre.
Eine erste grosse Diskussion ergab sich hingegen bei der Detailberatung des
Lichtbildschutzes. Matthias Aebischer (sp, BE) und Philippe Bauer (fdp, NE), in
Vertretung der Kommission, wiesen darauf hin, dass die Meinungen zu Art. 2 Abs. 3bis
bereits im Vorfeld auseinandergegangen waren. Die ursprüngliche Annahme, dass eine
Verschiebung des Lichtbildschutzes aus Art. 2 in Art. 29 und 34a – folglich eine
Ausgestaltung als ein Nachbarrecht anstelle des Urheberrechts – keine materiellen
Änderungen mit sich bringen würde, wurde in der Folge eines Juristenstreits
angezweifelt. Dennoch sei sich die Kommission darüber einig, dass der Lichtbildschutz
einen wichtigen Grundsatz, um nicht zu sagen «eines der Filetstücke», der Revision
darstelle und man daher etwas weitergehen müsse als vom Bundesrat vorgeschlagen.
Die anwesende Bundesrätin Simonetta Sommaruga erwiderte darauf, im Grundsatz
mache es keinen Unterschied, ob man den Lichtbildschutz als Urheberrecht oder als
Nachbarrecht ausgestalte. Das Urheberrecht als bundesrätliche Wahl habe sich aus
gesetzessystematischen Gründen und der logischen Nähe zum Schutz von individuellen
Fotografien ergeben. Was man aber nicht vergessen dürfe, sei, dass es sich bei den
Fotografen im Wesentlichen um klassische KMU handle, die ebenso wie letztgenannte
einen entsprechenden Schutz ihrer Arbeit verdienten. Daher erbat sie das Plenum, dem
Einzelantrag Merlini zuzustimmen und somit dem Bundesratsentwurf zu folgen. Merlini
argumentierte, dass die bundesrätliche Minimalschranke des Schutzes von lediglich
dreidimensionalen Objekten nicht – wie von der Kommission gefordert – weiter
ausgebaut werden soll, da ansonsten das verfolgte Ziel und der Schutzzweck des
Urheberrechts verfehlt würden. Die Voraussetzung einer menschlichen Tätigkeit zur
Erstellung würde andernfalls wegfallen und Aufnahmen von Radarkontrollapparaten
oder Wildtierfotofallen wären dem gleichen Schutz unterstellt wie geistige Arbeit.
Tatsächlich kam der Nationalrat – mit Ausnahme einer Mehrheit der SVP- und Teilen der
CVP-Fraktion – dieser Bitte nach und stimmte mit 110 zu 61 Stimmen für den Antrag
Merlini.
Die nächste weitläufige Diskussion galt der Video-on-Demand-Entschädigung. Hier
musste sich die Kommissionsmehrheit nebst dem Einzelantrag Wasserfallen, der
forderte, dass die neu vorgeschlagenen Artikel 13a und 35a bezüglich der
Zugänglichmachung von audiovisuellen Werken auf Video-on-Demand-Plattformen
ersatzlos gestrichen werden, um keine Mehrfachbelastung der Konsumentinnen und
Konsumenten entstehen zu lassen, auch gegen eine Minderheit Aebischer behaupten,
die eine Ausnahme für die in audiovisuellen Werken enthaltene Musik forderte. Flavia
Wasserfallen (sp, BE), in Vertretung der Minderheit, argumentierte, dass die Musik- und
Filmbranche zwei Paar Stiefel seien und gänzlich unterschiedlich organisiert seien. Die
Musikbranche habe weniger Beteiligte und die Urheberschaft habe für die Verwertung
ihre Rechte an die Suisa abgetreten, welche wiederum mit den entsprechenden
Plattformen diverse freie Verträge abgeschlossen habe. Würde man nun die Filmmusik
ebenfalls unter die Kollektivverwertung von Filmen subsumieren, wären diese Verträge
veraltet und müssten neu verhandelt werden. Bundesrätin Sommaruga räumte hierzu
ein, dass sie sich dieser Benachteiligung bewusst sei, man müsse dies aber als den zu
zahlenden Preis verstehen, damit sich die Situation der Filmschaffenden insgesamt
verbessere. In den beiden Abstimmungen konnte sich die Mehrheit schliesslich sowohl
gegen den Minderheitsantrag (115 zu 58 Stimmen; SP- und Grüne-Fraktion dagegen) als
auch gegen den Antrag Wasserfallen (112 zu 67 Stimmen; SVP- und Teile der FDP-
Fraktion dagegen) durchsetzen. Somit erhalten Filmschaffende neu eine Vergütung für
Video-on-Demand-Verwendungen, die von den Verwertungsgesellschaften eingezogen
wird. Die Mehrheit konnte sich ebenfalls gegen eine Minderheit Fehlmann Rielle (sp, GE)
durchsetzen (133 zu 39 Stimmen), welche den Schutz von journalistischen Werken
beantragte. Eine neue Regelung sollte die Betreiber sozialer Netzwerke dazu
verpflichten, Urheberinnen und Urhebern oder Verlagen eine Vergütung abzugeben,
wenn sie journalistische Inhalte zugänglich machen.
Auch das im August 2018 von der KVF-NR aufs Parkett gebrachte Replay-TV sorgte für
viel Diskussionsstoff. Mit dem neu zu schaffenden Art. 37a soll jedem einzelnen
Sendeunternehmen die Möglichkeit gegeben werden, zum Überspringen bzw.
Widerrufen von Werbung seine Zustimmung zu geben und somit nicht mehr von den
Kabelnetzunternehmen abhängig zu sein. Eine Minderheit Gmür-Schönenberger (cvp,
LU) legte hierzu aber ein Veto ein und beantragte die Streichung dieses Artikels aus drei
Gründen: Erstens handle es sich hierbei um ein medien- und nicht urheberrechtliches
Anliegen, zweitens bedürfe es bezüglich der Werbefinanzierung der Unternehmen einer
gesamtheitlichen Betrachtung und drittens fehlten bis anhin relevante
Untersuchungserkenntnisse für die Argumentation der Gegenseite. Ob es nun an der
ergänzend angebrachten Argumentation hinsichtlich des Konsumentenschutzes lag
oder doch an Beat Flachs (glp, AG) nostalgisch anmutendem Votum, dass die jungen
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Menschen von heute gar nicht mehr wüssten «mit welchen Herzschmerzen es
verbunden war, wenn man damals einmal eine Folge von Bonanza verpasst hat»,
jedenfalls war das Mehrheitsanliegen im Rat chancenlos und wurde mit 182 zu 6
Stimmen rigoros abgeschmettert.
Die einzige vom bundesrätlichen Entwurf abweichende Entscheidung betraf die
geforderte Streichung der Hotelabgabe: Neu sollen Hotels oder Gefängnisse für die
Verwendung von öffentlichen Werken innerhalb ihrer Räumlichkeiten nicht mehr zur
Kasse gebeten werden können. Dies hatte der Nationalrat mit 132 zu 53 Stimmen
beschlossen, wobei die Gegenstimmen aus den geschlossenen Fraktionen der SP und
Grünen stammten.
Nachdem auch die für das Abkommen von Marrakesch angeführte
Kommissionskorrektur – der erleichterte Zugang zu veröffentlichten Werken auch für
Menschen mit geistiger Behinderung – angenommen wurde, liegt der Spielball nun beim
Ständerat. 9
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